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In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

ST/0010/2017 
 

Stellungnahme zum Antrag  
 

Nr. AT/0006/2017 
 
 

Beratung im Stadtrat am 02.02.2017, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Stellungnahme zum Antrag der SPD-Ratsfranktion: Genehmigung von 
Zweiradabstellplätzen in Moselweiß im Bereich des Heiligenwegs vor dem 
Fußgängerüberweg (FGÜ) 
 
 
Stellungnahme:  
Der Wegfall von 4 Parkständen im Bereich des Heiligenweg vor dem Fußgängerüberweg 
(FGÜ) ist der Sichtweite im Seitenraum vor dem FGÜ geschuldet. Wartende Personen 
wurden durch die parkende Autos verdeckt und konnten nicht rechtzeitig erkannt werden. 
Nach der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen muss im Fall 
des FGÜ Heiligenweg die freizuhaltende Straßenrandlänge 12 Meter betragen. Diese 
verbindliche örtliche Voraussetzung kann nur sichergestellt werden, wenn die unteren 4 
Parkstände nicht beparkt werden. Da es sich hierbei um einen Schulweg zur Grundschule 
Moselweiß handelt, wurde als Sofortmaßnahme dieser Bereich der Parkfläche durch 
Schwellen entzogen. 
 
Die Verwaltung unterstützt die Einrichtung von Abstellmöglichkeiten für Zweiräder auf der 
freien Fläche, unter Berücksichtigung der Sichtdreiecke auf den FGÜ. Es wird eine 
straßenseitige Öffnung in den Schwellen geschaffen und entsprechende Abstellplätze 
eingerichtet. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung der Verwaltung:  
 
Die Verwaltung prüft die Einrichtung von Zweiradabstellmöglichkeiten auf der freien Fläche 
unter Beteiligung der Polizei. Der Antrag wird zur abschließenden Beschlussfassung in den 
Fachbereichsausschuss IV verwiesen. 
 
 


